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Erläuterungen zur vorvertraglichen Anzeigepfl icht/ 

Hinweise auf die Folgen einer Anzeigepfl ichtverletzung

Um Ihnen Versicherungsschutz bieten zu können, bitten wir Sie, die im Rahmen der Antragsaufnahme gestellten Fragen wahrheitsgemäß 
und vollständig zu beantworten. Dies betrifft auch Umstände, denen Sie nur eine geringe Bedeutung beimessen. Sie ermöglichen uns damit 
die Beurteilung des von uns zu übernehmenden Versicherungsrisikos.

Welche vorvertraglichen Anzeigepfl ichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpfl ichtet, alle Ih-
nen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzei-
gen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsan-
nahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind 
Sie auch insoweit zur Anzeige verpfl ichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepfl icht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepfl icht, können wir vom 
Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepfl icht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten.
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir 
den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir den-
noch zur Leistung verpfl ichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht 
oder nicht richtig angegebene Umstand
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungs-
pfl icht ursächlich war. Unsere Leistungspfl icht entfällt jedoch, wenn 
Sie die Anzeigepfl icht arglistig verletzt haben.
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der 
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht. 

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragli-
che Anzeigepfl icht lediglich einfach fahrlässig verletzt haben, kön-
nen wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 

auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die 
anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Anzeigepfl icht fahrlässig verletzt, werden die ande-
ren Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Wenn Sie die 
Anzeigepfl icht schuldlos verletzt haben, steht uns das Recht zur 
Vertragsänderung nicht zu.
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 
10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung 
fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mittei-
lung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepfl icht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer 
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Er-
klärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere 
Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht ver-
strichen ist.
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeig-
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsände-
rung erlöschen mit Ablauf von drei Jahren nach Vertragsschluss. 
Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist ein-
getreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeige-
pfl icht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere 
Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepfl icht, des Rück-
tritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist 
für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres 
Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berück-
sichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepfl icht nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Einwilligung zur Datenverarbeitung

Ich willige ein, dass der Versicherer zum Zwecke des Vertrags-
abschlusses und bei Bedarf im Verlauf der aktiven Geschäfts-
beziehung zu Zwecken der Vertragsverwaltung Informationen 
zu meinem Zahlungsverhalten von der INFOSCORE Consumer 
Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, sowie Boni-
tätsinformationen auf Basis mathematischer Verfahren der IN-
FORMA Unternehmensberatung GmbH, Rheinstraße 99, 76532 
Baden-Baden, Telefon 01805 / 136633 € 0,14 pro Minute aus 
dem Deutschen Festnetz, bezieht.

Ich willige ferner ein, dass die Versicherer der Unternehmens-
gruppe Deutscher Ring im erforderlichen Umfang Daten, die 
sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchfüh-
rung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderun-
gen) ergeben, an Rück versicherer zur Beurteilung des Risikos 
und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurtei-
lung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer 
und/oder an den Verband der privaten Krankenversicherung 
e.V. zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer über-
mittelt.

Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekom-
men des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei 
anderweitig beantragten (Versicherungs-)Verträgen und bei 
künftigen Anträgen.

Ich willige ferner ein, dass die Unternehmen der Unternehmens-
gruppe Deutscher Ring, soweit dies der ordnungsgemäßen 
Durchführung meiner Vertragsangelegenheiten dient, allge-
meine Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemein-
samen Daten sammlungen führen und an ihre Vertreter weiter-
geben. Ich bin damit einverstanden, dass die Unternehmen der 
Deutscher Ring Gruppe und die Vermittler Daten darüber hin-
aus für die Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanz- 
und Versicherungsdienstleistungen nutzen dürfen.

Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversiche-
rer übermittelt werden; an Vertreter dürfen sie nur weitergege-
ben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich vom Inhalt des Merkblat-
tes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir zu 
den gesetzlich für die anderen Verbraucherinformationen vor-
gesehenen Zeitpunkt – auf Wunsch auch sofort – überlassen 
wird.


